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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ZWEIMONATLICHE BEILAGEN: «BILDUNGSARBEIT» UND «GESETZ UND RECHT»

HEFT 2 - FEBRUAR 1965 - 57.JAHRGANG

Zur Volksabstimmung vom 28. Februar 1965

Die Bundesbeschliisse
zur Bekimpfung von Teuerung

und Ueberfremdung

Der Baubeschluf$

Am 13. Mirz 1964 wurde der <Bundesbeschlu8 iiber die Bekimp-
fung der Teuerung durch MaBnahmen auf dem Gebiete der Bau-
wirtschaft» vom Parlament verabschiedet.

Artikel 1 des Baubeschlusses sieht vor, daB zur Dimpfung der
Baunachfrage der Beginn von Bauarbeiten der Bewilligungspflicht
unterstellt wird. Ausgenommen hiervon sind in erster Linie der mit
offentlichen Mitteln unterstiitzte soziale sowie der allgemeine Woh-
nungsbau und die damit verbundenen ErschlieBungsarbeiten; dann
aber auch alle iibrigen Bauten, welche in irgendeiner Weise von
offentlichem Interesse sind.

Ohne Zweifel fordern derartige MaBnahmen Opfer, welche je
nach der individuellen Stellung verschieden groe Wirkungen haben.
Dementsprechend sind denn auch die Widerstinde mehr oder weni-
ger massiv, welche der Vorlage in den Weg gelegt werden. Man darf
sich hier jedoch keinen Illusionen hingeben. Die Lage ist heute der-
art, dal dieses Opfer im Hinblick auf den Nachholbedarf im Wohn-
bausektor gebracht werden muB. Das soeben vom Nationalrat ver-
abschiedete Bundesgesetz zur Forderung des Wohnungsbaus rechnet
mit einem jihrlichen Wohnungsbedarf von 50 000 Einheiten. Neben-
bei erwihnt, betrachte ich diese Zahl noch als bescheiden. An 5000
Wohnungen, welche pro Jahr im sozialen Wohnungsbau erstellt
werden sollen, gewihrt der Bund ins Gewicht fallende finanzielle
Hilfe, wobei ebenfalls der allgemeine Wohnungsbau durch Mittel
des Bundes gestiitzt werden soll. Dieses Programm kann nur reali-
siert werden, wenn auf dem Baumarkt die notwendige Entspannung

erfolgt.
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Die am Baubeschlu} iiberaus scharf geiibte Kritik entbehrt zum
Teil der Sachlichkeit und hat so weit gefiibrt, da viele Leute bereits
vergessen haben, um was es bei der Abstimmung vom 27. und
28. Februar eigentlich geht.

Mittelpunkt des Baubeschlusses bildet das Bemiihen, auf dem
Wohnungsmarkt mit der Zeit wieder geordnete Verhiltnisse her-
beizufiihren; also den Leerwohnungsstand von heute sozusagen
0,0 Prozent wieder auf einen verniinftigen Prozentsatz zu heben,
so dal das Angebot der Nachfrage entspricht und dadurch das
enorm angestiegene Zinsniveau zuerst stabilisiert und mit der Zeit
gesenkt werden kann.

Es ist hier nicht der Ort, in allen Teilen auf die unsachliche Kri-
tik, die am BaubeschluB3 geiibt wird, niher einzutreten. Ich méchte
jedoch festhalten,

daB das durch den BaubeschluB geschaffene Bewilligungs-
system, entgegen der geiibten Kritik und den geduBerten Be-
fiirchtungen, von den Verwaltungen innert niitzlicher Frist
ordnungsgemiafl gehandhabt wurde;

daB die von den einzelnen Gremien getroffenen Entscheide
rasch gefallt und als sinnvoll sowie tragbar bezeichnet werden
diirfen;

daR der immer wieder erwihnte allzu groBe Biiroapparat,
verbunden mit der ihm anhaftenden etwas anriichigen Biiro-
kratie, nicht entstanden ist und

zu meiner nicht geringen Ueberraschung Bauherrschaften,
deren Projekte je nach dem Entscheid der Behorden ein Jahr,
und in einzelnen Fillen gar zwei Jahre, zuriickgestellt werden
muflten, Verstindnis fiir diese MaBnahmen zeigten und keine
allzu heftige Kritik am BaubeschluB iiben; unzweifelhaft ein
gutes Zeugnis fiir jene Gremien, die mit Geschick auf die
Bediirfnisse der Bauherrschaften eingegangen sind.

Als unversohnlich muBl die Gegnerschaft des gesamten Gewer-
bes gegen den BaubeschluB betrachtet werden. Man will dort ein-
fach nicht begreifen, da die eingeleiteten MaBnahmen ausschlieB-
lich konjunkturellen Charakter haben und darin begriindet liegen,
daf} die Baunachfrage noch viel groBer ist als die Baukapazitit, was
nach den bisherigen Erfahrungen die Baupreise anormal steigert
sowie die Bauproduktivitit wegen Ueberforderung des Baugewerbes
reduziert.

Nicht von ungefihr wird — nicht etwa nur vom Baugewerbe, son-
dern vom gesamten Gewerbe aus — gegen den Baubeschlu im Blick
auf die Volksabstimmung Sturm gelidutet. Man ist dort nicht bereit,
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ein zumutbares Opfer zu bringen, denn wenn die Konkurrenz wie-
der zu spielen beginnt, miissen ebenfalls die Preise danach aus-
gerichtet werden, was die Gewinnmargen da und dort merklich
reduzieren konnte. Zudem pfeifen es nachgerade die Spatzen von
den Dichern, daBB bei Industriebauten, die eben unter den Bau-
beschluf fallen, mehr zu verdienen ist als im Wohnungsbau. Ghne
weiter in dieses sehr heikle Gebiet vordringen zu wollen, liegt der
Verdacht doch sehr nahe, da3 man im Gewerbeverband nicht bereit
ist, ein zumutbares Opfer auf sich zu nehmen, woraus sich nach
meiner Ansicht die gezeigte unversshnliche Gegnerschaft ohne Miihe
ableiten 1iBt. Von den durch verschiedene Kreise mehr oder weniger
lirmend vorgetragenen Befiirchtungen ist bei ganz objektiver Be-
urteilung des Sachverhaltes wenig zu verspiiren.

Eine Umfrage, die der Dachverband des Schweizerischen Import-
und GroBhandels durchgefiihrt hat, moge diese Ansicht erhirten.
Etwa ein Drittel der dieser Dachorganisation angehérenden Firmen
erklarten, die konjunkturdimpfenden MaBBnahmen des Bundes hit-
ten sich bereits ausgewirkt. Nach Angaben dieser Firmen wurden
die MaBlnahmen zu 33 Prozent auf dem Personalsektor durch die
Belegschaftsplafonierung und die Begrenzung der Einwanderung,
zu 29 Prozent durch Wirkungen auf den Verkauf, zu 17 Prozent auf
dem Kreditsektor und durch Einschrinkung der Bauvorhaben zu
9 Prozent verspiirt.

Aehnlich tont es im Stra8enbau. Von 1961 bis 1964, also innert
dreier Jahre, steigerte sich der Umfang der StraBenbauvorhaben
um 696,7 Mio Fr. oder 81 Prozent, wihrend sich das tatsichlich
verwirklichte StraBenbauvolumen von 1961 bis 1964 um 566,2 Mio Fr.
oder 84 Prozent erhohte. Im Jahre 1964 diirfte sich demnach im
Vergleich zu 1961 das verwirklichte StraBenbauvolumen auf min-
destens das Doppelte erhéht haben. Damit wire aber der Bedarf
fiir 1964 immer noch nicht gedeckt, belief sich doch der Umfang der
Stralenbauvorhaben fiir 1964 auf 1561,7 Mio Fr. Es diirften des-
halb auch weiterhin MaBnahmen notwendig sein, um einem Ueber-
borden des StraBenbaus zum Nachteil anderer Sektoren entgegen-
zuwirken.

Zur Entwicklung am Baumarkt im allgemeinen ist zu sagen, daf3
fiir das Jahr 1964 Bauvorhaben im AusmaB von rund 13,9 Mia Fr.
als zur Ausfiihrung vorgesehen angemeldet wurden. Demgegeniiber
sind im Jahre 1963 Bauten im Umfange von annihernd 10 Mia Fr.
realisiert worden. Stellt man die Bauvorhaben fiir 1964 den effek-
tiv erbrachten Bauleistungen gegeniiber, welche als die zu Jahres-
beginn gegebene Baukapazitit angesehen werden diirfen, so ergibt
sich ein Nachfrageiiberhang von fast 4 Mia oder von annihernd
40 Prozent der Kapazitit des Baugewerbes. Auch unter Beriicksich-
tigung des giinstigen Bauwetters im vergangenen Jahr sowie eines
allfilligen weiteren Produktivititsfortschrittes und einer Erhéhung
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der Lohn- und Materialkosten resultiert fiir 1965 immer noch eine
ungedeckte Nachfrage nach Bauleistungen von nahezu 2,2 bis 2,8
Mia Fr. Zwar darf angenommen werden, daB nicht alle angemeldeten
Bauvorhaben in technischer, rechtlicher und finanzieller Hinsicht
baureif sind. Was aber verbleibt, kime, gesamthaft gesehen, immer
noch einer starken Ueberforderung des Baugewerbes gleich. Der
BaubeschluB8 hat daher nach wie vor die Preisinflation in ihrem
virulentesten Sektor zu mildern.

Mitte Mirz wurden den Kantonen als provisorischer Plafond
90 Prozent der im Jahre 1962 realisierten Bauten freigegeben. Damit
verfiigten die Kantone vorerst iiber ein geniigend groBes Bauvolu-
men, um den begriindeten Gesuchen zu entsprechen. Im Septem-
ber 1964 wurde anschlieBend der definitive Plafond fiir die Mehr-
zahl der Kantone festgelegt. Die bis heute zur Verfiigung stehenden
Unterlagen lassen den SchluB zu, daB es den Kantonen méglich ist,
ihren Plafond einzuhalten. Auch geht daraus hervor, daB die Zahl
der fiir den offentlichen Bau erteilten Bewilligungen unter dem
Durchschnitt der in den letzten Jahren erbrachten Bauleistungen
liegt, wilhrend der Wohnungsbau seinen Anteil ganz merklich iiber
den Durchschnitt der letzten Jahre erhohen konnte.

Zu den Auswirkungen in den einzelnen Kantonen meldet zum
Beispiel der Kanton Ziirich, daB die Wohnungsproduktion zunehme,
da der Wohnungsbau sich unter der Herrschaft des Baubeschlusses
stirker entfalten konnte als die anderen Bausparten.

Im Kanton Bern liuft der Hochbau auf Hochtouren, doch war
im Oberland zufolge des Ferienhausverbotes ein Riickgang im Zim-
mereigewerbe feststellbar. Der Tiefbau war weniger angespannt.
In den acht gréBten Gemeinden wurden 40 Prozent mehr fertig-
erstellte Wohnungen gezihlt, obwohl die Zahl der Baubewilligun-
gen als riicklaufig bezeichnet werden muf.

Der Kanton Luzern meldet eine Zunahme der Anmeldungen im
Wohnungsbau um 10 Prozent, wihrend die Ausfiihrung in den glei-
chen Bahnen verlief wie im Vorjahr. Die Bauwirtschaft hat sich
eher etwas beruhigt.

Aechnliches melden die Kantone Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt,
Basel-Land, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Wallis und Genf. Die bis-
herigen Auswirkungen diirfen also sicher als befriedigend angesehen,
und das gleiche darf fiir die Zukunft gesagt werden. Insbesondere
ist zu betonen, daf in der ganzen Schweiz bei den Bodenpreisen
eine Beruhigung eingetreten ist, denn hier hat ja der Preisverlauf
jedes verniinftige MaB iiberschritten.

Es ist das gute Recht der Gegner, ihre Anliegen zu vertreten und
offentlich festzustellen, daB die nicht gewillt sind, irgendwelche
Opfer zugunsten der Allgemeinheit auf sich zu nehmen. Gefihrlich
wird es aber, wenn sie statt dessen mit unechten Argumenten und

falschen Angaben den Stimmbiirger irrefithren und das Publikum
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fiir die eigene Sache zu gewinnen suchen. Es ist ein unechtes Argu-
ment, wenn dem Baubeschlufl hemmende Wirkungen auf den Woh-
nungsbau nachgesagt und als Beispiele dafiir abgelegene Land-
gemeinden genannt werden

Es ist eine doppelziingige Angabe, welche gefihrliche Auswirkun-
gen zeitigen konnte, wenn behauptet wird, durch den BaubeschluB3
kénne die Baukapazitit nicht voll ausgeniitzt werden. Auftrige sind,
wie die angefiihrten Zahlen beweisen, geniigend vorhanden. Sollte
in einzelnen Firmen ein Beschiftigungsriickgang eingetreten sein,
so ist dieser bestimmt nicht auf den BaubeschluB zuriickzufiihren.
Fir Fehlinvestitionen kann dieses Gesetz nicht haftbar gemacht
werden.

Zusammenfassend mochte ich festhalten:

1. Die konjunkturelle Anspannung dauert in unserem Lande immer
noch an. Die eingeleiteten Bemiihungen zur Konjunkturdimp-
fung haben bisher ermutigende Auswirkungen gezeitigt. Diese
missen, wenn das Endziel erreicht werden soll, fortgesetzt
werden.

2. Die gegen den BaubeschluB durch den Gewerbeverband ins
Feld gefiihrten Argumente halten einer kritischen Beurteilung
nicht stand. Zu ausgeprigt stehen hier eigene Interessen zum
Nachteil der Allgemeinheit im Vordergrund.

3. Durch den Baubeschlu8 soll die Baunachfrage in Uebereinstim-
mung mit der Baukapazitit gebracht werden. Eine Senkung
des Nachfrageiiberhangs fiihrt unzweifelhaft zu vermehrter
Konkurrenz, zu Preissenkungen und zur Verminderung der da
und dort erzielten hohen Gewinnmargen, wodurch ein Kosten-
faktor von ganz besonderer inflationirer Virulenz gebannt wer-
den konnte.

4. Ohne die Existenz des Baubeschlusses miiBite der Kredit-
beschluB restriktiver gehandhabt werden. Der BaubeschluB
enthilt unzweifelhaft die notwendige Elastizitit, um das Vo-
lumen der industriellen und gewerblichen Bauten sowie der
weniger dringlichen o6ffentlichen Bauvorhaben zugunsten des
Wohnungsbaus, des Spitalbaus und der Bauten des Gewiisser-
schutzes beschrinken.

5. Die bisherigen Auswirkungen des Baubeschlusses sowie des Kre-
ditbeschlusses fiihrten zu einer Beruhigung der Bodenspeku-
lation, ja sie brachten diese fast zum Stillstand. Zusitzlich tritt
die Preiskonkurrenz der Bauunternehmer wieder deutlicher in
Erscheinung.

Gallus Berger, Ziirich

37



	Zur Volksabstimmung vom 28. Februar 1965 : die Bundesbeschlüsse zur Bekämpfung von Teuerung und Ueberfremdung

